
Gegenüberstellung 

Alte Fassung Neue Fassung 

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

(1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Anlagen (§ 1 Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes vom 17. März 
1965, BGBl. Nr. 57), die der Fortleitung elektrischer Energie dienen; 
hiezu zählen insbesondere auch Umspann-, Umform- und 
Schaltanlagen. 
______________________________________________________

 
Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

§ 3 
(2) ….  
1. ….. 
2. elektrische Leitungsanlagen, die ausschließlich zur Ableitung der 
gemäß § 38 Abs. 3 des NÖ Elektrizitätswesengesetzes, LGBl. 
7800, erzeugten Elektrizität dienen. 
 
 
______________________________________________________

 
Bewilligungsansuchen 

§ 6 
 

(1) …… 
a) 
b) 
c) ein Verzeichnis der betroffenen Grundstücke mit Katastral- und 
Grundbuchsbezeichnung, Namen und Anschriften der Eigentümer 
sowie des beanspruchten öffentlichen Gutes unter Angabe der 

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

(1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Anlagen (§ 1 Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes 1992, BGBl. Nr. 
106/1993 in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2001), die der 
Fortleitung elektrischer Energie dienen; hiezu zählen 
insbesondere auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen. 
___________________________________________________ 

 
Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

§ 3 
(2) ….  
1. ….. 
2. elektrische Leitungsanlagen, die ausschließlich dem 
Transport der in Anlagen gemäß § 7 Ökostromgesetz, BGBl. I 
Nr. 149/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 80/2008, erzeugten 
elektrischen Energie von der Erzeugungsanlage zum 
öffentlichen Netz dienen. 
___________________________________________________ 

 
Bewilligungsansuchen 

§ 6 
 

(1) …… 
a) 
b) 
c) ein Verzeichnis der betroffenen Grundstücke mit Katastral- 
und Grundbuchsbezeichnung, Namen und Anschriften der 
Eigentümer sowie des beanspruchten öffentlichen Gutes unter 
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zuständigen Verwaltungen; 
 
 
 
 

______________________________________________________
 

Betriebsbeginn und Betriebsende 
§ 9 

 
(1) Der Bewilligungsinhaber hat die Fertigstellung der elektrischen 
Leitungsanlage oder ihrer wesentlichen Teile der Behörde 
anzuzeigen. Wenn die Betriebsbewilligung bereits erteilt wurde (§ 7 
Abs. 1), ist er nach der Anzeige über die Fertigstellung berechtigt, 
mit dem regelmäßigen Betrieb zu beginnen. 

 
 
 

______________________________________________________
 

Durchführung von Enteignungen 
§ 20 

Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der 
Entschädigung sind die Bestimmungen des Eisenbahn-
enteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, sinngemäß mit 
nachstehenden Abweichungen anzuwenden: 
 
 

a) …… 
b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung 

wenigstens eines beeideten Sachverständigen im 
Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid 

Angabe der zuständigen Verwaltungen; bei einem im 
Wohnungseigentum stehenden Grundstück, Namen und 
Anschrift des bestellten Verwalters (§§19 ff 
Wohnungseigentumsgesetz 2002 - WEG 2002, BGBl. I Nr. 
70/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 124/2006);“ 
___________________________________________________ 

 
Betriebsbeginn und Betriebsende 

§ 9 
 

(1) Der Bewilligungsinhaber hat die Fertigstellung der 
elektrischen Leitungsanlage oder ihrer wesentlichen Teile der 
Behörde anzuzeigen. Wenn die Betriebsbewilligung bereits 
erteilt wurde (§ 7 Abs. 1), ist er nach der Anzeige über die 
Fertigstellung berechtigt, mit dem regelmäßigen Betrieb zu 
beginnen. Die Fertigstellungsanzeige hat auch eine Aussage 
über die projektsgemäße Ausführung  und die Erfüllung der 
vorgeschriebenen Auflagen zu enthalten. 
___________________________________________________ 

 
Durchführung von Enteignungen 

§ 20 
Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung 
der Entschädigung sind die Bestimmungen des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes - EisbEG, BGBl. Nr. 
71/1954 in der Fassung BGBl. I Nr. 112/2003 mit Ausnahme von 
§ 13 Abs. 2 und 3, sinngemäß mit nachstehenden 
Abweichungen anzuwenden: 

a) … 
b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung 

wenigstens eines allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen im Enteignungsbescheid 



zu bestimmen; im letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen 
im Enteignungsbescheid ein vorläufiger 
Sicherstellungsbetrag festzulegen. 
 

c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab 
Erlassung des die Entschädigung bestimmenden 
Bescheides (lit. b) die Feststellung des Entschädigungs-
betrages bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen 
Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Der 
Bescheid …… 

oder in einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im 
letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im 
Enteignungsbescheid ein vorläufiger 
Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab 
Erlassung des die Entschädigung bestimmenden 
Bescheides (lit. b) die Feststellung des Entschädigungs-
betrages bei jenem mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht 
begehren, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der 
Enteignung befindet. Der Bescheid …… 

 
 


